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Sehr geehrte Damen und Herren

Das Bundesamt für Strassen trifft in Absprache mit den kantonalen Vollzugsbehörden Ausnahmerege-
lungen im Strassenverkehr, die aufgrund der Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine nötig ge-
worden sind.

A. Sachverhalt und Erwägungen

Seit dem 24. Februar 2022 besteht eine Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine, die auch den Weg in die 
Schweiz findet. Personen aus der Ukraine werden über eine gewisse Zeit in der Schweiz wohnen und 
während dieser Zeit teilweise auch hier arbeiten. 

Die geflüchteten Personen aus der Ukraine verfügen über physische oder digitale Führerausweise, de-
ren Echtheit oder Gültigkeit zurzeit von den ukrainischen Behörden nicht bestätigt werden kann. Die 
Ausweise sind teils in kyrillischer Schrift verfasst, weshalb sie in der Schweiz nicht gelesen und somit 
auch nicht anerkannt werden können. Zudem gibt es Flüchtlinge, deren Führer- oder Fähigkeitsausweis 
abgelaufen ist oder demnächst ablaufen wird und diesfalls nicht mehr gültig ist. Schliesslich können 
einige Flüchtende aus der Ukraine gar keinen Ausweis über eine in der Vergangenheit erlangte Fahrbe-
rechtigung vorweisen. In den genannten Fällen sind die Vorschriften der Verkehrszulassungsverordnung 
(VZV; SR 741.51) oder der Chauffeurzulassungsverordnung (CZV; SR 741.521) nicht erfüllt und die Aus-
weisinhaberinnen und -inhaber dürfen in der Schweiz keine Motorfahrzeuge führen.

Aufgrund der Notsituation soll es den geflüchteten Personen aus der Ukraine unter bestimmten Voraus-
setzungen im Sinne einer Härtefallregelung dennoch erlaubt werden, in der Schweiz gestützt auf ihre 
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erlangten Fahrberechtigungen Fahrzeuge führen zu können. Ausgenommen sind Personen, die über 
einen ukrainischen Lernfahrausweis verfügen. Aufgrund der in diesen Fällen offensichtlich noch fehlen-
den Fahrkompetenz und Fahrerfahrung soll es diesen Personen nicht über eine Ausnahmeregelung er-
laubt werden, erleichtert einen schweizerischen Führerausweis zu erlangen.

Zudem sollen Personen aus der Ukraine, die nicht berufsmässige Fahrten durchführen, 24 statt 12 Mo-
nate Zeit haben, um ihren Führerausweis in einen schweizerischen Führerausweis umzutauschen. 

Vor diesem Hintergrund verfügt das Bundesamt für Strassen zur Vermeidung von Härtefällen gestützt 
auf Artikel 150 Absatz 6 VZV und Artikel 26 Absatz 3 CZV folgende Ausnahmen:

B. Verfügung

1. Geltungsbereich

Diese Ausnahmebestimmungen sind anwendbar auf Personen, die einen gültigen Ausweis S (für 
Schutzbedürftige) besitzen, der ihnen in Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Fe-
bruar 2022 erteilt wurde (Art. 4 und 66 des Asylgesetzes [AsylG; SR 142.31] sowie Art. 45 der 
Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen [AsylV 1; SR 142.311]). Mit der Erteilung des Ausweises 
ist die Identität der Personen verifiziert, die Personen sind als Schutzbedürftige anerkannt sowie 
registriert; den Einwohnerkontrollbehörden und somit auch den Strassenverkehrsbehörden sind die 
Adressdaten bekannt, und die Personen können sich mit dem erteilten Ausweis S ausweisen.

2. Personen, die einen gültigen physischen Führerausweis besitzen

Die Umtauschfrist nach Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe a VZV wird um 12 Monate auf 24 Monate 
verlängert. Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe b VZV gilt unverändert. Es gilt das ordentliche Um-
tauschverfahren nach Artikel 44 VZV.

3. Personen, die einen gültigen digitalen ukrainischen Führerausweis besitzen

Der digitale ukrainische Führerausweis nach dem Muster unter Ziffer 2 im Anhang wird für Fahrten 
in der Schweiz anerkannt. Er kann genauso wie gültige physische ukrainische Führerausweise in 
einen schweizerischen Führerausweis umgetauscht werden. Die Umtauschfrist nach Artikel 42 Ab-
satz 3bis Buchstabe a VZV wird um 12 Monate auf 24 Monate verlängert. Artikel 42 Absatz 3bis 
Buchstabe b VZV gilt unverändert. Es gilt das ordentliche Umtauschverfahren nach Artikel 44 VZV.

Wenn die Angaben auf dem digitalen ukrainischen Führerausweis in kyrillischer Schrift angezeigt 
werden, benötigen die Inhaberinnen und Inhaber zusätzlich einen nach Artikel 42 Absatz 1 Buch-
stabe b VZV anerkannten internationalen Führerausweis oder eine beglaubigte Übersetzung.

4. Personen, die einen abgelaufenen und somit nicht mehr gültigen physischen oder digitalen ukraini-
schen Führerausweis besitzen

4.1 Führerausweise, die seit dem 24. Februar 2022 abgelaufen sind

Seit dem 24. Februar 2022 abgelaufene und somit nicht mehr gültige ukrainische Führerausweise 
dürfen in der Schweiz zum Führen von Fahrzeugen während der Gültigkeitsdauer dieser Verfügung 
weiterverwendet werden. 

Sie sind auch als Grundlage für den Erwerb des schweizerischen Führerausweises anzuerkennen. 
Die Umtauschfrist nach Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe a VZV wird um 12 Monate auf 24 Monate 
verlängert. Artikel 42 Absatz 3bis Buchstabe b VZV gilt unverändert. Es gilt das ordentliche Um-
tauschverfahren nach Artikel 44 VZV.
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4.2 Führerausweise, die vor dem 24. Februar 2022 abgelaufen sind

Vor dem 24. Februar 2022 abgelaufene und somit nicht mehr gültige ukrainische Führerausweise 
dürfen für Fahrten in der Schweiz nicht anerkannt werden.

Inhaberinnen und Inhaber ukrainischer Führerausweise, die vor dem 24. Februar 2022 abgelaufen 
sind, müssen diese vor der ersten Fahrt in einen schweizerischen Führerausweis umtauschen. Es 
gilt das ordentliche Umtauschverfahren nach Artikel 44 VZV. Die kantonale Behörde stellt den In-
haberinnen und Inhabern eines abgelaufenen ukrainischen Führerausweises eine auf Fahrten zur 
Vorbereitung der Kontrollfahrt und für die Kontrollfahrt beschränkte Fahrbewilligung aus, die zu un-
begleiteten Fahrten berechtigt (z. B. analog Art. 17a Abs. 3 oder Art. 24b Abs. 1 VZV). Diese Fahr-
bewilligung soll Fahrten während längstens zwei Monaten seit ihrer Ausstellung erlauben.

5. Personen, die geltend machen, sie hätten eine Fahrberechtigung, jedoch weder einen digitalen 
noch einen physischen Führerausweis vorlegen können

Die kantonalen Vollzugsbehörden können in besonderen Härtefällen einen schweizerischen 
Führerausweis ausstellen, wenn die folgenden Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind:

Für nicht berufsmässige Fahrten:

a. Die ukrainische Fahrberechtigung wird mit Belegen glaubhaft gemacht (bspw. Bestätigung einer 
Führerprüfung, Arbeitszeugnis, etc.); und

b. eine Kontrollfahrt nach Artikel 44 Absatz 1 VZV wurde bestanden.

Für berufsmässige Fahrten mit in der Schweiz immatrikulierten Gesellschaftswagen, Lastwagen, 
Kleinbussen oder Taxis:

a. Die ukrainische Fahrberechtigung wird mit Belegen glaubhaft gemacht (bspw. Bestätigung einer 
Führerprüfung, Arbeitszeugnis, etc.),

b. eine Kontrollfahrt und eine Zusatztheorieprüfung nach Artikel 44 Absätze 1 und 2 VZV wurden 
bestanden; und

c. eine verkehrsmedizinische Untersuchung nach Artikel 11b Absatz 1 Buchstabe a VZV wurde 
erfolgreich absolviert.

Die kantonale Behörde stellt den betroffenen Personen eine auf Fahrten zur Vorbereitung der Kon-
trollfahrt und für die Kontrollfahrt beschränkte Fahrbewilligung aus, die zu unbegleiteten Fahrten 
berechtigt (z. B. analog Art. 17a Abs. 3 oder Art. 24b Abs. 1 VZV). Diese Fahrbewilligung soll Fahr-
ten während längstens zwei Monaten seit ihrer Ausstellung erlauben.

6. Personen, die einen abgelaufenen Fähigkeitsausweis/eine abgelaufene Fahrerbescheinigung be-
sitzen oder keinen Fähigkeitsausweis/keine Fahrerbescheinigung vorlegen können

Fähigkeitsausweise oder Fahrerbescheinigungen1, die nach dem 24. Februar 2022 abgelaufen 
sind, werden in der Schweiz während der Gültigkeitsdauer dieser Verfügung weiterhin als gültig 
anerkannt.

Wer gewerblich mit Motorwagen der Kategorien C oder D oder der Unterkategorien C1 oder D1 
Personen- oder Gütertransporte durchführen möchte und nur einen Fähigkeitsausweis oder eine 
Fahrerbescheinigung vorlegen kann, der oder die vor dem 24. Februar 2022 abgelaufen ist oder 

1 Artikel 10 Ziffern 2 und 3 der Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die Grundqualifikation 
und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) 
Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates, ABl. L 226 vom 
10.9.2003, S. 4; zuletzt geändert durch Richtlinie (EU) 2018/645, ABl. L 112 vom 2.5.2018, S. 29.
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keinen Fähigkeitsausweis oder keine Fahrerbescheinigung vorlegen kann, muss eine Ausbildungs-
bestätigung nach Artikel 4 CZV und eine Bestätigung des Arbeitgebers über das bestehende Ar-
beitsverhältnis vorweisen.

7. Geltungsdauer

Diese Verfügung tritt sofort in Kraft und gilt bis am 5. April 2024. Sie ersetzt die Verfügung vom 
7. April 2022.

Freundliche Grüsse

Kopie:

 Staatssekretariat für Migration SEM

Bundesamt für Strassen

Jürg Röthlisberger
Direktor
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Anhang (Stand: 14. Februar 2023)

1. Muster physische ukrainische Führerausweise

1.1 Führerausweis ausgestellt ab 01.01.2021

Vorderseite

Rückseite
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1.2 Führerausweis ausgestellt ab 01.01.2016

Vorder-
seite

Rückseite
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1.3 Führerausweis ausgestellt ab 01.12.2005

Vorderseite

Rückseite
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1.4 Führerausweis auf Sicherheitspapier ausgestellt ab ...

(Muster folgt)

Weitere Details, etwa besondere Sicherheitsmerkmale, können auf der folgenden Webseite abgerufen 
werden: https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/all/docs-all.html 

Platzhalter für Abbildung des Ausweises

https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-documents/UKR/all/docs-all.html
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2. Muster digitaler ukrainischer Führerausweis

Abbildung in der «Diia-App»: Abbildung QR-Code (anonymisiert):

Übersetzung:

Führerausweis

Name / Vorname

Geburtsdatum

Kategorie
Ablaufdatum

Kennzahl der
Herausgabestelle

Nummer des
Ausweises

zuletzt aktualisiert am:

zuletzt aktualisiert am:

gültiger QR-Code:
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